
Haftungsausschluss für das Trialtraining auf dem Trialgelände des MSC Hermannstein 
„Am Birkler“ in Wetzlar-Hermannstein mit Tagesausweis.

Angelehnt an Regeln aus der DMSB-Rahmenausschreibung für Clubsport-Wettbewerbe 2015

1. Haftungsausschluss

Bewerber, Fahrer/Beifahrer, Kraftfahrzeug-Eigentümer und -Halter nehmen auf eigene Gefahr am
Training teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder 
dem von ihnen benutzten Fahrzeug verursachten Schäden, soweit kein Haftungsausschluss vereinbart wird. 
Bewerber und Fahrer/Beifahrer erklären mit Abgabe des Haftungsausschlusses den Verzicht auf Ansprüche 
jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit dem Training entstehen, und zwar gegen
- die FIA, die CIK, die FIM, die FIM Europe, den DMSB, die Mitgliedsorganisationen des DMSB, die Deutsche Motor 
Sport Wirtschaftsdienst GmbH, deren Präsidenten, Organe, Geschäftsführer, Generalsekretäre,
- dem ADAC e.V., dem DMV, der ADAC Beteiligungs- und Wirtschaftsdienst GmbH, den ADAC bzw. DMV Regional-
bzw. Ortsclubs und den mit dem ADAC e.V. bzw. DMV verbundenen Unternehmen, deren Präsidenten, Organen, 
Geschäftsführern, Generalsekretären, 
- dem Veranstalter, den Sportwarten , den Streckeneigentümern, den Rechtsträgern der Behörden, Renndiensten 
und alle anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen. 
- den Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu benutzenden 
Straßen samt Zubehör verursacht werden und
- die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen,
außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen 
oder fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des 
enthafteten Personenkreises – beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten
Personenkreises – beruhen; gegen die anderen Teilnehmer (Bewerber, Fahrer/Beifahrer, Mitfahrer) deren Helfer, 
die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge, den eigenen Bewerber, der/die eigenen Fahrer/Beifahrer, Mitfahrer 
(anders lautende besondere Vereinbarungen zwischen Bewerber, Fahrer/n / Beifahrer/n, Mitfahrer/n gehen vor!) 
und eigene Helfer verzichten sie auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit dem Wettbewerb 
(Training, Wertungsläufe) entstehen, außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters 
oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf 
einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines 
Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen. Der Haftungsausschluss wird mit Ausstellung des 
Trainingsausweises allen Beteiligten gegenüber wirksam. Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem 
Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher 
Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung.
Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt.

2. Freistellung von Ansprüchen des Fahrzeugeigentümers

Sofern Bewerber oder Fahrer/Beifahrer nicht selbst Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges sind, haben sie 
dafür zu sorgen, dass der Fahrzeugeigentümer eine Haftungsverzichterklärung abgibt. Für den Fall, dass die 
Erklärung entgegen dieser Verpflichtung nicht vom Fahrzeugeigentümer unterzeichnet wurde, stellen Bewerber 
und Fahrer/Beifahrer alle unter 1. angeführten Personen und Stellen von jeglichen Ansprüchen des 
Fahrzeugeigentümers frei, außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die 
auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines 
Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines 
Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen. Diese Freistellungserklärung bezieht sich bei 
Ansprüchen gegen die anderen Teilnehmer (Bewerber, Fahrer/Beifahrer, Mitfahrer), deren Helfer, die Eigentümer, 
Halter der anderen Fahrzeuge den eigenen Bewerber, den/die eigenen Fahrer/Beifahrer, Mitfahrer (anders 
lautende besondere Vereinbarungen zwischen Bewerber, Fahrer/n, Beifahrer/n, Mitfahrer gehen vor!) und eigene 
Helfer auf Schäden, die im Zusammenhang mit dem Training stehen und bei Ansprüchen gegen andere Personen 
und Stellen auf Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung insgesamt entstehen. Stillschweigende 
Haftungsausschlüsse bleiben unberührt.

Name  __________________________________  Vorname  __________________________  Geburtsdatum  _________

Straße  _________________________________________  PLZ  __________  Ort  ______________________________

Telefon / Mobil / eMail _______________________ / _______________________ /  _____________________________

Ich benutze mein eigenes Fahrzeug                Ich benutze ein vereinseigenes Fahrzeug

Ich benutze ein Fahrzeug eines anderen Eigentümers (Verzichtserklärung des Fahrzeugeigentümers erforderlich)

Mit meiner Unterschrift erkenne ich den vorstehenden Haftungsausschluss sowie die Regeln zur Benutzung des 
Trialgeländes „Am Birkler“ ohne jegliche Einschränkung an.

________________________________________    ________________________________________________
Unterschrift Fahrerin / Fahrer                            bei Minderjährigen zusätzlich Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)
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